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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-West-
falen vom 07.03.2006 (GV NRW.S. 94/SGV NRW. 
2010) in der zurzeit gültigen Fassung 
 

Die Ordnungsverfügung der Unterhaltsvorschusskasse 
– Amt 50-223 der Bundesstadt Bonn 
 

Datum der Verfügung 
06.06.2023 

Az.: 
890193 

Betroffene/r, Name, Vorname, letzte bekannte Meldeadresse 
Theodor Asong unbekannt 

 
aktuell unbekannten Aufenthalts liegt zur Abholung an 
den Empfänger oder dessen Bevollmächtigten wäh-
rend der Dienststunden im Verwaltungsgebäude Rat-
haus Bonn-Beuel, Friedrich-Breuer-Str. 65, 53225 
Bonn, Zimmer 3, bereit. 
 

Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß § 10 
Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öffentlich 
zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz VwZG 
als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen 
kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 

Bonn, 06.06.2023 
 

Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
gez. Peciarolo 
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-West-
falen vom 07.03.2006 (GV NRW.S. 94/SGV NRW. 
2010) in der zurzeit gültigen Fassung 
 
Der Bescheid (Aktenzeichen: 2000.3606.0585, HaB) 
der Bundesstadt Bonn – Amt 21-30 – vom 14.06.2023  
 
für Theodoros Kalfakakos, unbekannten Aufenthal-
tes, zuletzt wohnhaft Bismarckstr. 106, 40210 Düssel-
dorf,  
 
liegt zur Abholung durch den Empfänger oder dessen 
Bevollmächtigten während der Dienststunden im Kas-
sen- und Steueramt im Stadthaus, Berliner Platz 2, 
53111 Bonn, Etage 14 A bereit 
 
Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß § 10 
Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öffentlich 
zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz VwZG 
als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen 
kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 

Bonn, 14.06.2023 
 

Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
gez. Tempel 
 
 
 
Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-West-
falen vom 07.03.2006 (GV NRW.S. 94/SGV NRW. 
2010) in der zurzeit gültigen Fassung 
 
Der Bescheid (Aktenzeichen: 2000.3607.0203, Ge-
wStB) der Bundesstadt Bonn – Amt 21-30 – vom 
14.06.2023  
 
für Waqas Akram, unbekannten Aufenthaltes, zuletzt 
wohnhaft Wolfstraße 16, 53111 Bonn,  
 
liegt zur Abholung durch den Empfänger oder dessen 
Bevollmächtigten während der Dienststunden im Kas-
sen- und Steueramt im Stadthaus, Berliner Platz 2, 
53111 Bonn, Etage 14 A bereit. 
 
Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß § 10 
Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öffentlich 
zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz VwZG 
als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen 
kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 

Bonn, 14.06.2023 
 

Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
gez. Tempel 
 
 
 
 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-West-
falen vom 07.03.2006 (GV NRW.S. 94/SGV NRW. 
2010) in der zurzeit gültigen Fassung 
 
Das Schreiben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 
der Bundesstadt Bonn 
 

Datum der Verfügung 
06.06.2023 

Az.: 
50-223/898159 

Betroffene/r, Name, Vorname, letzte bekannte Anschrift 
An Herrn Yevhenij Sumkin 

 

mit unzustellbarer Adresse liegt zur Abholung an den 
Empfänger oder dessen Bevollmächtigten während der 
Dienststunden im Verwaltungsgebäude Rathaus Bonn-
Beuel, Friedrich-Breuer-Str. 65, 53225 Bonn, Zimmer 9, 
bereit. 
 
Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß § 10 
Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öffentlich 
zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz VwZG 
als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen 
kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 

Bonn, 06.06.2023 
 

Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
gez. Imaschewski 
 
 
Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-West-
falen vom 07.03.2006 (GV NRW.S. 94/SGV NRW. 
2010) in der zurzeit gültigen Fassung 
 

Das Schreiben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 
der Bundesstadt Bonn 
 

Datum der Verfügung 
01.06.2023 

Az.: 
50-223/892191, 92 

Betroffene/r, Name, Vorname, letzte bekannte Anschrift 
An Herrn: Mohamed Fahmy 

 

mit unzustellbarer Adresse liegt zur Abholung an den 
Empfänger oder dessen Bevollmächtigten während der 
Dienststunden im Verwaltungsgebäude Rathaus Bonn-
Beuel, Friedrich-Breuer-Str. 65, 53225 Bonn, Zimmer 9, 
bereit. 
 

Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß § 10 
Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öffentlich 
zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz VwZG 
als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen 
kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 

Bonn, 01.06.2023 
 

Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
gez. Imaschewski 
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Benennung und Umbenennungen von  
Verkehrsflächen 

 
 
Die Bezirksvertretung Beuel hat in ihrer Sitzung am 
17.04.2023 folgende Benennung und Umbenennung im 
Stadtbezirk Beuel, Ortsteil Vilich beschlossen. 
 
Die auf Anlage 1 mit                         
 
 
gekennzeichnete neue bahnparallele Straße zwischen 
Straßenunterführung und bisheriger Gartenstraße er-
hält in Fortführung der Gerhardstraße ebenfalls den 
Straßennamen 
 
                             Gerhardstraße. 
 
 
Das auf Anlage 1 mit                          
 
 
gekennzeichnete Teilstück der Gartenstraße von DB-
Gleisen bis Sankt Augustiner Straße/B56 wird 
umbenannt und erhält in Fortführung der v. g. neuen 
Straße ebenfalls den Straßennamen  
 
                            Gerhardstraße. 
 
 
Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am 
20.04.2023 folgende Umbenennungen im Stadtbezirk 
Beuel, Ortsteil Vilich beschlossen: 
 
 
Das auf Anlage 1 mit                         
 
 
gekennzeichnete Teilstück der Gartenstraße von Sankt 
Augustiner Straße/B56 bis Adelheidisstraße wird 
umbenannt und erhält den neuen Straßennamen 
 
                               Mathildastraße.  
 
 
Das auf Anlage 1 mit                         
 
 
gekennzeichnete Teilstück der Gerhardstraße von DB-
Gleisen bis Platanenweg wird umbenannt und erhält 
den neuen Straßennamen 
 
                             Gerbergastraße.  
 
 
Die Benennung und Umbenennungen sind mit dem Tag 
ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Bundesstadt 
Bonn bekanntgegeben. 
Die Wirksamkeit der Benennung und der Umbenen-
nungen beginnt ab dem 15.09.2023. 
 
Gegen die Benennung und Umbenennungen kann in-
nerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erho-
ben werden. Die Klage ist bei dem Verwaltungsgericht 
Köln, Appellhofplatz, 50667 Köln, schriftlich einzu-
reichen oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle zu erklären. 
 
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektro-
nischen Dokuments an die elektronische Poststelle des 
Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument 
muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet 

sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen 
Signatur der verantwortenden Person versehen sein o-
der von der verantwortenden Person signiert und auf 
einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 
4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) eingereicht 
werden. Weitere Voraussetzungen, insbesondere zu 
den zugelassenen Dateiformaten und Übermittlungs-
wegen, sowie zur qualifizierten elektronischen Signa-
tur, ergeben sich aus der Verordnung über die techni-
schen Rahmenbedingungen des elektronischen 
Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische 
Behördenpostfach (ERVV) in der jeweils gültigen Fas-
sung. Über das Justizportal des Bundes und der Länder 
(www.justiz.de) können weitere Informationen über die 
Rechtsgrundlagen, Bearbeitungsvoraussetzungen und 
das Verfahren des elektronischen Rechtsverkehrs ab-
gerufen werden.  
 
Ab dem 1. Januar 2022 sind vorbereitende Schriftsätze 
und deren Anlagen sowie schriftlich einzureichende An-
träge und Erklärungen, die durch einen Rechtsanwalt, 
durch eine Behörde oder durch eine juristische Person 
des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihr zur 
Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zu-
sammenschlüsse eingereicht werden, als elektroni-
sches Dokument zu übermitteln. Gleiches gilt für die 
nach diesem Gesetz vertretungsberechtigten Perso-
nen, für die ein sicherer Übermittlungsweg nach § 55a 
Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 VwGO zur Verfügung steht. 
 
Bonn, den 2. Juni 2023 
Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
 
gez. Thomas Fricke 
Abteilungsleiter 
 
 
 
Bekanntmachung Feststellung des Jahresabschlus-
ses der bonnorange AöR für das Wirtschaftsjahr 
2020 
 
Der Jahresabschluss nebst Anhang und Lagebericht für 
das Wirtschaftsjahr 2020 der bonnorange AöR ist vom 
Verwaltungsrat festzustellen. 
Der Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung am 27. Januar 
2023 folgendes einstimmig beschlossen: 
 

1. Der Verwaltungsrat nimmt von dem Ergeb-
nis der Prüfung des Jahresabschlusses der 
bestellten RSM GmbH Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft, Köln, Kenntnis und stellt den 
Jahresabschluss 2020 mit einer Bilanz-
summe von 39.091.306,13 TEUR und ei-
nem negativen Jahresergebnis von 
899.987,61 TEUR sowie Anhang und Lage-
bericht fest. 

 
2. Der Bilanzverlust in Höhe von 1.179.987,61 

TEUR (Jahresergebnis 899.987,61 TEUR 
zuzüglich 280 TEUR Verzinsung Stammka-
pital) soll aus den Gewinnrücklagen ausge-
glichen werden.  
Dieser basiert vorrangig auf nicht geplanten 
Aufwänden für die Aufarbeitung und Berichti-
gung prüfungsrelevanter BgA- Sachverhalte 
aus der laufenden Betriebsprüfung (Steuern) 
für die Jahre 2015 bis 2018 sowie der notwen-
digen prüferischen Durchsicht und Korrektur 
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der Spartenrechnungen der Jahre 2015 bis 
2020.  
Ferner schlagen bei den Umsatzerlösen gerin-
gere Einnahmen infolge der vertragslosen Ge-
schäftsbeziehung mit den Dualen Systemen 
und dem Preisverfall bei der Fraktion PPK zu 
Buche.  
Entsprechend der Vereinbarung zur Eigenkapi-
talverzinsung vom 15.01.2013 erhält die Stadt 
Bonn zudem vorab eine Gewinnausschüttung 
in Höhe von 4% des Stammkapitals (280 
TEUR).  

 
 
Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschluss-
prüfers 
an die bonnorange - Anstalt des öffentlichen Rechts, 
Bonn 
 
Prüfungsurteile 
Wir haben den Jahresabschluss der bonnorange - An-
stalt des öffentlichen Rechts, Bonn, - bestehend aus der 
Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und 
Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
2020 bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, 
einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Be-
wertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir 
den Lagebericht der bonnorange - Anstalt des öffentli-
chen Rechts, Bonn, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
2020 bis zum 31. Dezember 2020 geprüft. 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse 
 
- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen we-

sentlichen Belangen den Vorschriften der Kommunal-
unternehmensverordnung Nordrhein-Westfalen (KUV 
NRW) i. V. m. den einschlägigen deutschen, für Kapi-
talgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vor-
schriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens- und Finanzlage der Anstalt zum 31. De-
zember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 
2020 und 

 
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zu-

treffendes Bild von der Lage der Anstalt. In allen we-
sentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Ein-
klang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deut-
schen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass un-
sere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ord-
nungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB 
und § 27 Abs. 2 KUV NRW unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vor-
schriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwor-
tung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahres-

abschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestäti-
gungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von 
der Anstalt unabhängig in Übereinstimmung mit den 
deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Be-
rufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderun-
gen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum 
Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des 
Verwaltungsrats für den Jahresabschluss und den 
Lagebericht 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Auf-
stellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften 
der KUV NRW i. V. m. den einschlägigen deutschen, für 
Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vor-
schriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und 
dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Anstalt 
vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verant-
wortlich für die internen Kontrollen, die sie in Überein-
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmä-
ßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um 
die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermögli-
chen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder un-
beabsichtigten - falschen Darstellungen ist. 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die ge-
setzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit 
der Anstalt zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwor-
tung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, an-
zugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, 
auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzie-
ren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gege-
benheiten entgegenstehen. 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Anstalt vermittelt so-
wie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab-
schluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind 
die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkeh-
rungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwen-
dig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lagebe-
richts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden 
deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, 
und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aus-
sagen im Lagebericht erbringen zu können. 
Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwa-
chung des Rechnungslegungsprozesses der Anstalt zur 
Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü-
fung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber 
zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von 
wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - 
falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht ins-
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Anstalt 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 
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Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewon-
nenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar-
stellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der 
unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht beinhaltet. 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, 
aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstim-
mung mit § 317 HGB und § 27 Abs. 2 KUV NRW unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentli-
che falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstel-
lungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten re-
sultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn 
vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie ein-
zeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jah-
resabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaft-
lichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermes-
sen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Dar-
über hinaus 
 
- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentli-

cher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher 
Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, 
planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion 
auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnach-
weise, die ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das 
Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht 
aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Un-
richtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammen-
wirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkei-
ten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraft-
setzen interner Kontrollen beinhalten können. 

 
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung 

des Jahresabschlusses relevanten internen Kontroll-
system und den für die Prüfung des Lageberichts rele-
vanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungs-
handlungen zu planen, die unter den gegebenen Um-
ständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, 
ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der 
Anstalt abzugeben. 

 
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetz-

lichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsme-
thoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzli-
chen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und 
damit zusammenhängenden Angaben. 

 
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessen-

heit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der 
erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche 
Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder 
Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an 
der Fähigkeit der Anstalt zur Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem 
Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit 
besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk 
auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss 
und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls 
diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges 
Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere 

Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Da-
tum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prü-
fungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gege-
benheiten können jedoch dazu führen, dass die Anstalt 
ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und 

den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der 
Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde 
liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so dar-
stellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der An-
stalt vermittelt. 

 
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem 

Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und 
das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Anstalt. 

 
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetz-

lichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten An-
gaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender 
geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei 
insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben 
von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten be-
deutsamen Annahmen nach und beurteilen die sach-
gerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben 
aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungs-
urteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu 
den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht 
ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, 
dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunfts-
orientierten Angaben abweichen.  
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwort-
lichen unter anderem den geplanten Umfang und die 
Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungs-
feststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im inter-
nen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung 
feststellen. 

 
Köln, den 20. Dezember 2022 
RSM GmbH. 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. 
Steuerberatungsgesellschaft 
Dr. Iwanowitsch, Wirtschaftsprüfer 
Böing, Wirtschaftsprüfer 
 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht für das Wirt-
schaftsjahr 2020 werden bis zur Feststellung des folgen-
den Jahresabschlusses im Gebäude der bonnorange 
AöR, Lievelingsweg 110,53119 Bonn, während der 
Dienststunden zur Einsichtnahme verfügbar gehalten. 
 
Bonn, den 17. Mai 2023 
gez. Richard Münz 
Vorstand 
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Theater der Bundesstadt Bonn 
 

Jahresabschluss 2021/22 (01.08.2021 – 31.07.2022) 
 
Der Rat der Bundesstadt Bonn hat in seiner Sitzung am 23.03.2023 den 
Jahresabschluss des Theater der Bundesstadt Bonn für das Geschäftsjahr 2021/22 
(01. August 2021 bis 31. Juli 2022) festgestellt und folgende Beschlüsse gefasst: 
 
„Im Wirtschaftsjahr 2021/22 wird ein Betrag in Höhe von 947.452,17 € aus der 
satzungsmäßigen Rücklage des Theater Bonn entnommen. 
Der Jahresfehlbetrag, der sich zum Teil aus „nicht zu erstattenden 
Gebäudeabschreibungen“ erklärt, wird aus der hierfür vorgesehenen allgemeinen 
Rücklage gedeckt  (Jahresfehlbetrag 1.964.535,17 € abzüglich Deckung aus der 
allgemeinen Rücklage 1.017.083,00 € ergibt ein Entnahme aus der 
satzungsmäßigen  Rücklage in Höhe von 947.452,17 €). 
 
Der Rat der Bundesstadt Bonn nimmt von dem Ergebnis der Prüfung des 
Jahresabschlusses der bestellten Wirtschaftsprüfungs- und 
Steuerberatungsgesellschaft HLB Schumacher GmbH, Münster, Kenntnis und stellt 
den Jahresabschluss 2021/22 (01.08.2021 – 31.07.2022) - mit einer Bilanzsumme in 
Höhe von 41.989.724,91 € und einer Entnahme aus der satzungsmäßigen Rücklage 
in Höhe von 947.452,17 € - und den Lagebericht in der vorliegenden Fassung fest. 
 
Den Betriebsleitern des Theater der Bundesstadt Bonn, dem Generalintendanten Dr. 
Bernhard Helmich und dem Kaufmännischen Direktor Rüdiger Frings, wird  
gem. § 5 Abs. 5 Satz 2 EigVO NRW Entlastung erteilt. 
 
Der Jahresabschluss 2021/22 liegt in der Buchhaltung vom Theater der Bundesstadt 
Bonn im Schauspielhaus, Am Michaelshof 9, 53177 Bonn, zur Einsichtnahme bis 
zum nächsten Jahresabschluss aus. 
 
         „Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 
 
An das Theater der Bundesstadt Bonn, Bonn: 
 
 
Prüfungsurteile  
 
Wir haben den Jahresabschluss des Theater der Bundesstadt Bonn, Bonn, - 
bestehend aus der Bilanz zum 31. Juli 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung 
für das Wirtschaftsjahr vom 1. August 2021 bis zum 31. Juli 2022 sowie dem 
Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
- geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Theater der Bundesstadt 
Bonn, Bonn, für das Wirtschaftsjahr vom 1. August 2021 bis zum 31. Juli 2022 
geprüft.  
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse  
 
- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den 

Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-
Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften 
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geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des 
Theaters zum 31. Juli 2022 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr 
vom 1. August 2021 bis zum 31. Juli 2022 und  

 
-  vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der 

Lage des Theaters. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in 
Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der 
Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und stellt 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.  

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen 
Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts geführt hat.  
 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile  
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 106 GO NRW sowie unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach 
diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt “Verantwortung des 
Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ 
unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Theater 
der Bundesstadt Bonn unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir 
sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum 
Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.  
 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den 
Lagebericht  
 
Die Theaterleitung ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-
Westfalen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage des Theaters vermittelt. Ferner ist die Theaterleitung 
verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den 
deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt 
haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.  
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist die Theaterleitung dafür 
verantwortlich, die Fähigkeit des Theaters zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in 
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Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, anzugeben. Darüber 
hinaus ist sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten 
entgegenstehen.  
 
Außerdem ist die Theaterleitung verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, 
der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Theaters vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den 
Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen 
entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt. Ferner ist die Theaterleitung verantwortlich für die Vorkehrungen und 
Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung 
eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der 
Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen zu ermöglichen, 
und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht 
erbringen zu können.  
 
Der Betriebsausschuss, dessen Aufgaben der Kulturausschuss wahrnimmt, ist 
verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Theaters 
zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes.  
 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts  
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der 
Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder 
unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage des Theaters vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des 
Bundeslandes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu 
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht 
beinhaltet.  
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 
dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche 
Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder 
Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn 
vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf 
der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen 
wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.  
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Die Website des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) enthält unter 
 
https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie 
 
eine weitergehende Beschreibung der Verantwortung des Abschlussprüfers  
für Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Diese Beschreibung ist  
Bestandteil unseres Bestätigungsvermerks.“ 
 
Bonn, 15.05.2023 
 
Theater der Bundesstadt Bonn 
 
 
 
 
gez.     gez. 
Dr. Bernhard Helmich  Rüdiger Frings 
Generalintendant   Kaufmännischer Direktor 
 

537



Öffentliche Zustellung 
 

nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land NRW vom  
07.03.2006 (GV NRW. S. 94 / SGV NRW. 2010) in der zurzeit gültigen Fassung 

 

 

Die Bescheide der Stadt Bonn   Amt 33 - 2   
 
Datum PK-Nr. 

31.05.2023 7777.3147.0955 
Betroffene/r   

Elham Pourzare, Siebengebirgsstraße 7, 53229 Bonn       
Datum PK-Nr. 

25.05.2023 7777.5733.3491 
Betroffene/r   

Maaweya Nowati, An der Josefshöhe 43, 53117 Bonn       
Datum PK-Nr. 

24.05.2023 7777.4780.3142 
Betroffene/r   

Byulent Mehmed, Mährfeldstraße 5, 45896 Gelsenkirchen       
Datum PK-Nr. 

25.05.2023 7777.5752.7660 
Betroffene/r   

Ulrike Lotte, Kronprinzenstraße 26, 53721 Siegburg       
Datum PK-Nr. 

31.05.2023 7777.5748.7405 
Betroffene/r   

Marcel Hirsch, Konrad-Adenauer-Straße 8 a, 53343 Wachtberg       
Datum PK-Nr. 

12.04.2023 7777.4798.3841 
Betroffene/r   

Bernd Ferber, In der Taufe 2, 51427 Bergisch Gladbach       
Datum PK-Nr. 

30.05.2023 33-21 / 2-23-S-80138 
Betroffene/r   

Venkatramanan Srinivasan, ehemals wohnhaft: Hannah-Arendt-Straße 56, 53175 Bonn  
Datum PK-Nr. 

28.11.2022 7779.3482.5053 
Betroffene/r   

Gunnar Goede, Karl-Barth-Straße 71, 53129 Bonn       
 

 
jetzt unbekannten Aufenthaltes, liegen zur Abholung durch die Empfänger oder deren Bevollmächtigten während 
der Dienststunden im Stadthaus, Berliner Platz 2, Etage 4 A, Registratur, 53111 Bonn, bereit. 
Das vorgenannte Dokument wird hiermit gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG)  öffentlich  
zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.. 
 
 

Bonn, den   02.06.2023    
 
 

Die Oberbürgermeisterin 

Im Auftrag 
 
 

gez. Hoppenkamps 
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Gerhardstraße 

Neue Eisenbahn-

überführung bzw. 

Straßenunterfüh-

rung 

Neue Fuß- und Rad-

weganbindung 

Neue Überführung nur 

für Fußgänger und Rad-

fahrer 

Straßenbenennung und Straßenumbenennungen im Bereich Gartenstraße und Gerhardstraße im 

Stadtbezirk Beuel, Ortsteil Vilich 

Bisher:  

Gartenstraße 
 

Neu:  

Mathildastraße 
Bisher:  

Gartenstraße 

 

Neu:  

Gerhardstraße 
 

Bisher:  

Gerhardstraße 

 

Neu:  

Gerbergastraße 
 

Auszug Geoinformationssystem der Stadt Bonn 

Anlage 1
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